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Chapter 1

FernmeldeanlagenG

1.1 Fernmeldeanlagengesetz

Gesetz über Fernmeldeanlagen
(Fernmeldeanlagengesetz)

Vom 6. April 1892 (RGBl. S. 467)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Juli 1989 (BGBl.I S. 1455)

*** Stand: 06/94 ***

§ 1

(1) Das Recht, Fernmeldeanlagen, nämlich Telegrafenanlagen für die
Vermittlung von Nachrichten, Fernsprechanlagen und Funkanlagen zur errichten
und zu betreiben, steht dem Bund zu. Funkanlagen sind elektrische
Sendeeinrichtungen sowie elektrische Empfangseinrichtungen, bei denen die
Übermittlung oder der Empfang von Nachrichten, Zeichen, Bildern oder Tönen
ohne Verbindungsleitungen oder unter Verwendung elektrischer, an einem
Leiter entlang geführter Schwingungen stattfinden kann.

(2) Dem Bund steht das ausschließliche Recht zu, Übertragungswege
einschließlich der zugehörigen Abschlußeinrichtungen zu errichten und zu
betreiben (Netzmonopol) sowie Funkanlagen zu errichten und zu betreiben.

(3) Zugelassene Endeinrichtungen darf jedermann im Rahmen der zur
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Fernmeldeverkehrs festgelegten
Bedingungen errichten und betreiben.

(4) Jedermann ist berechtigt, Telekommunikationsdienstleistungen für andere
über Fest- und Wählverbindungen, die von der Deutschen Bundespost TELEKOM
bereitgestellt werden, zu erbringen. Dies gilt nicht für das Betreiben von
Fernmeldeanlagen, soweit es der Vermittlung von Sprache für andere dient;
dieses Recht steht ausschließlich dem Bund zu (Telefondienstmonopol).

(5) Die in den Absätzen 1, 2 und 4 bezeichneten Rechte des Bundes übt der
Bundesminister für Post und Telekommunikation aus. Die Befugnis zur Ausübung
dieser Rechte wird auf die Deutsche Bundespost TELEKOM weiterübertragen,
soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben nach dem Postverfassungsgesetz vom 8.
Juni 1989 (BGBl. I S. 1026) erforderlich ist. Für Anlagen, die zur
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Verteidigung des Bundesgebiets bestimmt sind, übt diese Rechte der
Bundesminister der Verteidigung aus.

§ 1a

(1) Betreiber von Fernmeldeanlagen, die Telekommunikationsdienstleistungen
gemäß § 1 Abs. 4 für andere erbringen, müssen die Aufnahme des Betriebs
sowie Änderungen und Aufgabe desselben innerhalb eines Monats beim
Bundesminister für Post und Telekommunikation schriftlich anzeigen. Der
Bundesminister für Post und Telekommunikation veröffentlicht die Anzeigen
halbjährlich in seinem Amtsblatt.

(2) Sofern die Erfüllung einer Pflichtleistung gemäß einer nach § 25 Abs. 2
des Postverfassungsgesetzes erlassenen Rechtsverordnung nicht mehr
gewährleistet ist, weil

1. die Wettbewerbsmöglichkeiten der Deutschen Bundespost TELEKOM
gegenüber Unternehmen, die gleiche oder gleichartige Dienstleistungen
erbringen, durch die verordnete Struktur der Pflichtleistung oder die
der Entgeltregelung in erheblicher Weise beeinträchtigt sind und

2. ein Ausgleich gemäß § 37 Abs. 4 des Postverfassungsgesetzes wegen
nachhaltig fehlender Ertragskraft der Monopoldienste nicht möglich ist,

wird der Bundesminister für Post und Telekommunikation ermächtigt, solchen
Unternehmen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
Verpflichtungen aufzuerlegen, die geeignet sind, die Beeinträchtigung der
Wettbewerbsmöglichkeiten der Deutschen Bundespost TELEKOM zu beseitigen. Die
nachhaltig fehlende Ertragskraft der Monopoldienste muß aus dem letzten
Jahresabschluß gemäß § 44 Abs. 3 des Postverfassungsgesetzes erkennbar sein.
Die Verpflichtungen dürfen nur die Angebotsbedingungen in räumlicher oder
qualitativer Hinsicht sowie den Preis bestimmende Faktoren festlegen. Der
erreichte Stand des Geschäftsbetriebs der Unternehmen darf hierbei nicht
beeinträchtigt werden. Die Rechtsverordnung gilt nicht für Unternehmen, die
im letzten vor dem Inkrafttreten der Rechtsverordnung endenden Geschäftsjahr
einen Marktanteil von weniger als drei vom Hundert erreicht haben. Bei der
Berechnung der Marktanteile ist § 23 Abs. 1 Satz 2 bis 6 und 8 bis 10 des
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen anzuwenden.

§ 2

(1) Soweit dem Bund ein ausschließliches Recht zusteht, kann der
Bundesminister für Post und Telekommunikation die Befugnis zur Errichtung
und zum Betrieb einzelner Fernmeldeanlagen verleihen. Die Verleihung kann
für bestimmte Strecken oder Bezirke erteilt werden.

(2) Die Verleihung sowie die Festsetzung der Bedingungen und Kosten
(Gebühren und Auslagen) für die Verleihung und Ausübung der zugewiesenen
Rechte stehen dem Bundesminister für Post und Telekommunikation oder den von
ihm hierzu ermächtigten Behörden zu. Sie muß für Fernmeldeanlagen, die von
Elektrizitätsunternehmen zur öffentlichen Versorgung mit Licht und Kraft,
die der allgemeinen Versorgung von Gemeinden oder größerer Gebietsteile zu
dienen bestimmt sind, zum Zwecke ihres Betriebs verwendet werden sollen,
erteilt werden, soweit nicht Betriebsinteressen der Deutschen Bundespost
TELEKOM entgegenstehen; dies gilt nicht für Funkanlagen. Ferner muß sie für
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Satellitenfunkanlagen, die zur Übermittlung von Daten niedriger Bitraten
bestimmt sind, erteilt werden, soweit Gründe des Funkverkehrs nicht
entgegenstehen; für sonstige Satellitenfunkanlagen kann die Verleihung nach
Absatz 1 erteilt werden.

§ 2a

(1) Der Bundesminister für Post und Telekommunikation wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen öffentlichen
Fernmeldeverkehrs das Verfahren für die Zulassung von Endeinrichtungen und
Funkanlagen zu regeln. Die Zulassung setzt voraus, daß durch die Anschaltung
oder den Betrieb der zuzulassenden Einrichtung weder Übertragungswege der
Deutschen Bundespost TELEKOM noch Endeinrichtungen und Personen geschädigt
oder gefährdet werden, je nach Verwendungsart der Einrichtung die
technischen und betrieblichen Funktionsbedingungen der jeweiligen
Telekommunikationsdienste erfüllt und insbesondere beim Betrieb von
Funkanlagen vermeidbare Störungen anderer oder durch andere ausgeschlossen
sind. Die Funktionsweise oder die vorgesehene Verwendung der
Fernmeldeeinrichtung muß dem geltenden Fernmelderecht entsprechen.

(2) Soweit es zur Vermeidung von Störungen und Gefährdungen des öffentlichen
Fernmeldeverkehrs erforderlich ist, dürfen private Endeinrichtungen nur von
Personen errichtet, geändert und instand gehalten werden, die aufgrund ihrer
Sach- und Fachkunde sowie Geräteausstattung für die Erbringung dieser
Dienstleistungen zugelassen sind. Als Voraussetzungen für die Zulassung
können ein geeigneter Berufsabschluß, eine geeignete praktische Tätigkeit,
notwendige Kenntnisse der Technik und der Funktionsweise des Netzes der
Deutschen Bundespost TELEKOM sowie des Fernmelderechts und eine für die
sachgerechte Ausübung der Tätigkeit erforderliche Ausstattung mit Geräten
und Ersatzteilen gefordert werden. Der Bundesminister für Post und
Telekommunikation wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung festzulegen,
welche privaten Endeinrichtungen nur von zugelassenen Personen errichtet,
geändert und instand gehalten werden dürfen sowie die Voraussetzungen und
das Verfahren der Personenzulassung im einzelnen zu regeln. Die Zulassung
kann insbesondere widerrufen werden, wenn sich aus der Ausführung der
Arbeiten die Unzuverlässigkeit der zugelassenen Person ergibt.

(3) In den Verfahren nach den Absätzen 1 und 2 ist die Zulassung zu
erteilen, wenn die jeweiligen Voraussetzungen erfüllt sind.
Zulassungsbehörde ist das Zentralamt für Zulassungen im Fernmeldewesen.

(4) Der Bundesminister für Post und Telekommunikation wird ermächtigt, in
den Verordnungen nach den Absätzen 1 und 2 nach Maßgabe des
Verwaltungskostengesetzes die gebührenpflichtigen Tatbestände im einzelnen,
die Gebührensätze und die Erstattung von Auslagen festzulegen. Die
Gebührensätze sind so zu bemessen, daß der mit den Amtshandlungen verbundene
Personal- und Sachaufwand gedeckt ist. Daneben kann der wirtschaftliche Wert
für den Gebührenschuldner angemessen berücksichtigt werden.

(5) Diese Rechtsverordnungen bedürfen nicht der Zustimmung des Bundesrates.

§ 3

(1) Ohne Verleihung (§ 2) können errichtet und betrieben werden
(genehmigungsfreie Fernmeldeanlagen):
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1. Fernmeldeanlagen, die ausschließlich dem inneren Dienst von Behörden
der Länder, der Gemeinden oder Gemeindeverbände sowie von
Deichkorporationen, Siel- und Entwässerungsverbänden gewidmet sind;

2. Fernmeldeanlagen, die von Transportanstalten auf ihren Linien
ausschließlich zu Zwecken ihres Betriebs oder für die Vermittlung von
Nachrichten innerhalb der bisherigen Grenzen benutzt werden;

3. Fernmeldeanlagen

a) innerhalb der Grenzen eines Grundstücks,

b) zwischen mehreren einem Besitzer gehörenden oder zu einem Betrieb
vereinigten Grundstücken, deren keines von dem anderen über 25 km in
der Luftlinie entfernt ist, wenn diese Anlagen ausschließlich für
den der Benutzung der Grundstücke entsprechenden unentgeltlichen
Verkehr bestimmt sind.

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 gelten nicht für Funkanlagen.

§ 4

Auf deutschen Fahrzeugen für Seefahrt, Binnenschiffahrt oder Luftfahrt
dürfen Fernmeldeanlagen, die nicht ausschließlich zum Verkehr innerhalb des
Fahrzeugs bestimmt sind, nicht ohne Verleihung (§ 2) errichtet und betrieben
werden.

§ 5

Der Bundesminister für Post und Telekommunikation trifft die Anordnungen
über den Betrieb von Fernmeldeanlagen auf fremden Fahrzeugen für Seefahrt,
Binnenschiffahrt oder Luftfahrt, die sich im Geltungsbereich dieses Gesetzes
aufhalten.

§ 5a

(1) Die tatsächliche Gewalt über eine Sendeanlage darf nur ausüben, wer nach
§ 1 oder § 2 zur Errichtung oder zum Betrieb einer solchen Anlage befugt
ist.

(2) Sendeanlagen nach diesem Gesetz sind elektrische Sendeeinrichtungen im
Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2.

(3) Als Sendeanlage nach Absatz 2 gilt auch eine Zusammenfassung
gewerbsmäßig vorbereiteter Teile einer Sendeanlage vor ihrer
bestimmungsmäßigen Verwendung (Bausatz), wenn die Teile ohne Werkzeug oder
mit allgemein gebräuchlichem oder mitgeliefertem Werkzeug zu einer
Sendeanlage zusammengefügt werden können.

§ 5b

(1) § 5a Abs. 1 gilt nicht für denjenigen,
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1. der gewerbsmäßig Sendeanlagen herstellt, vertreibt, instandsetzt,
einführt oder ausführt,

2. der die tatsächliche Gewalt über eine Sendeanlage

a) als Organ, als Mitglied eines Organs, als gesetzlicher Vertreter
oder als vertretungsberechtigter Gesellschafter eines Berechtigten
erlangt,

b) von einem anderen oder für einen anderen Berechtigten erlangt,
sofern und solange er die Weisungen des anderen über die Ausübung
der tatsächlichen Gewalt über die Sendeanlage auf Grund eines
Dienst- oder Arbeitsverhältnisses zu befolgen hat oder die
tatsächliche Gewalt auf Grund gerichtlichen oder behördlichen
Auftrags ausübt,

c) als Gerichtsvollzieher oder Vollziehungsbeamter in einem
Vollstreckungsverfahren erwirbt,

d) von einem Berechtigten vorübergehend zum Zweck der sicheren
Verwahrung oder der nicht gewerbsmäßigen Beförderung zu einem
Berechtigten erlangt,

e) lediglich zur gewerbsmäßigen Beförderung oder gewerbsmäßigen
Lagerung erlangt, wobei der gewerbsmäßigen Beförderung die
Beförderung durch Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs oder durch
die Post gleichsteht,

f) durch Fund erlangt, sofern er die Anlage unverzüglich dem
Verlierer, dem Eigentümer, einem sonstigen Erwerbsberechtigten oder
der für die Entgegennahme der Fundanzeige zuständigen Stelle
abliefert,

g) außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes erlangt hat,
sofern die Anlage fest in ein Fahrzeug eingebaut ist und er
nachweist, daß er nach den für den Ort der Zulassung des Fahrzeuges
geltenden Vorschriften zum Errichten oder Betreiben der Anlage
befugt ist,

h) außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes erlangt hat und
sie lediglich zur sicheren Verwahrung in den Geltungsbereich des
Gesetzes verbringt, sofern er dies unverzüglich einem Fernmeldeamt
der Deutschen Bundespost TELEKOM schriftlich anzeigt, dabei seine
Personalien, die Art der Anlage, deren Hersteller- oder Warenzeichen
und, wenn die Anlage eine Herstellungsnummer hat, auch diese angibt
sowie glaubhaft macht, daß er die Anlage ausschließlich an einem Ort
außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes befugt benutzt,

i) erlangt, die durch Entfernen eines wesentlichen Bauteils dauernd
unbrauchbar gemacht worden ist, sofern er den Erwerb unverzüglich
einem Fernmeldeamt der Deutschen Bundespost TELEKOM schriftlich
anzeigt, dabei seine Personalien, die Art der Anlage, deren
Hersteller- oder Warenzeichen und, wenn die Anlage eine
Herstellungsnummer hat, auch diese angibt sowie glaubhaft macht, daß
er die Anlage ausschließlich zu Sammlerzwecken erworben hat,
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3. der die tatsächliche Gewalt über eine Amateurfunkstation nach § 1 des
Gesetzes über den Amateurfunk in der im Bundesgesetzblatt Teil III,
Gliederungsnummer 9022-1, veröffentlichten bereinigten Fassung erlangt,
ohne selbst Funkamateur gemäß § 1 des genannten Gesetzes zu sein, sofern
er den Erwerb unverzüglich einem Fernmeldeamt der Deutschen Bundespost
TELEKOM schriftlich anzeigt und dabei seine Personalien, Art und Anzahl
der Anlagen, deren Hersteller- oder Warenzeichen und, wenn die Anlagen
eine Herstellungsnummer haben, auch diese angibt.

(2) Wer eine Sendeanlage von Todes wegen erwirbt, hat, sofern nicht die
Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen, unverzüglich die nach § 5a Abs. 1
in Verbindung mit § 2 erforderliche Verleihung zu beantragen, die Anlage
einem Berechtigten zu überlassen oder sie für dauernd unbrauchbar zu machen.
Wird der Antrag auf Erteilung der Verleihung unverzüglich gestellt, so kann
die tatsächliche Gewalt über die Sendeanlage ohne die Verleihung bis zur
Unanfechtbarkeit der Entscheidung über den Antrag ausgeübt werden.

§ 5c

(1) Es ist verboten, öffentlich oder in Mitteilungen, die für einen größeren
Personenkreis bestimmt sind, für Sendeanlagen mit dem Hinweis zu werben, daß
die Anlagen geeignet sind, das nichtöffentlich gesprochene Wort eines
anderen von diesem unbemerkt abzuhören.

(2) Sendeanlagen dürfen in Anzeigen und Werbeschriften nur angeboten werden,
wenn auf das Erfordernis der Verleihung nach § 5a Abs. 1 in Verbindung mit §
2 hingewiesen wird sowie Name und Anschrift des Anbieters angegeben werden.

§ 5d

(1) Sendeanlagen dürfen einem anderen nur überlassen werden, wenn dieser
nach § 5a Abs. 1 zur Ausübung der tatsächlichen Gewalt befugt ist oder nach
§ 5b einer Befugnis nicht bedarf. Die Berechtigung muß offensichtlich sein
oder nachgewiesen werden.

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt nicht für denjenigen, der eine Sendeanlage einem
anderen überläßt, der sie außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes
erwirbt.

(3) Eine Sendeanlage überläßt, wer die tatsächliche Gewalt über sie einem
anderen einräumt.

§ 5e

(1) Es ist verboten, Sendeanlagen herzustellen, zu vertreiben, einzuführen
oder sonst in den Geltungsbereich dieses Gesetzes zu verbringen, die ihrer
Form nach einen anderen Gegenstand vortäuschen oder die mit Gegenständen des
täglichen Gebrauchs verkleidet sind und auf Grund dieser Umstände in
besonderer Weise geeignet sind, daß nichtöffentlich gesprochene Wort eines
anderen von diesem unbemerkt abzuhören.

(2) Die zuständigen obersten Bundes- oder Landesbehörden lassen Ausnahmen
zu, wenn es im öffentlichen Interesse - insbesondere aus Gründen der
öffentlichen Sicherheit - erforderlich ist. Absatz 1 gilt nicht, soweit das
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/* Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft */ die Ausfuhr der Sendeanlagen
genehmigt hat.

§ 6

(1) Anlagen, die auf Grund einer Verleihung nach § 2 errichtet sind oder
betrieben werden, unterliegen der Überwachung daraufhin, daß die
Verleihungsbedingungen eingehalten werden.

(2) Die in § 3 Abs. 1 genannten Anlagen unterliegen der Überwachung
daraufhin, daß Errichtung und Betrieb sich innerhalb der gesetzlichen
Grenzen halten.

(3) Die Vorschriften für die Überwachung erläßt der Bundesminister für Post
und Telekommunikation.

§ 7

(1) Jedermann hat gegen Zahlung der Gebühren das Recht auf Beförderung von
ordnungsmäßigen Telegrammen und auf Zulassung zu einem ordnungsmäßigen
Gespräch auf den für den öffentlichen Fernmeldeverkehr bestimmten Anlagen.

(2) Vorrechte bei der Benutzung der dem öffentlichen Verkehr dienenden
Anlagen und Ausschließungen von der Benutzung sind nur aus Gründen des
öffentlichen Interesses zulässig.

§ 8

Sind an einem Ort Fernmeldeanlagen für den Ortsverkehr, sei es von der
Deutschen Bundespost TELEKOM, sei es von der Gemeindeverwaltung oder von
einem anderen Unternehmer, zur Benutzung gegen Entgelt errichtet, so kann
jeder Eigentümer eines Grundstücks gegen Erfüllung der von jenen zu
erlassenden und öffentlich bekanntzumachenden Bedingungen den Anschluß an
das Lokalnetz verlangen.

§ 9

(1) Die im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme der Einrichtungen der
Deutschen Bundespost TELEKOM entstehenden Rechtsbeziehungen sind
privatrechtlicher Natur. Auch für Rechtsstreitigkeiten über die Zulassung
zur Benutzung der Einrichtungen des Unternehmens Deutsche Bundespost TELEKOM
steht der Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten offen.

(2) Abweichend von § 1 Abs. 1 des Verwaltungs-Vollstreckungsgesetzes vom 27.
April 1953 (BGBl. I S. 157), zuletzt geändert durch Artikel 40 des Gesetzes
vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3341), kann die Deutsche Bundespost
TELEKOM auch privatrechtliche Entgeltforderungen für Leistungen im
Monopolbereich einschließlich erbrachter Nebenleistungen nach dem
Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz beitreiben.

(3) Die Vollstreckung ist einzustellen, sobald der Vollstreckungsschuldner
bei der Vollstreckungsbehörde gegen die Forderung als solche schriftlich
oder zur Niederschrift Einwendungen erhebt. Der Vollstreckungsschuldner ist
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über dieses Recht bei Androhung der Vollstreckung zu belehren. Bereits
getroffene Vollstreckungsmaßnahmen sind unverzüglich aufzuheben, wenn

1. die Deutsche Bundespost TELEKOM nicht binnen eines Monats nach
Geltendmachung der Einwendungen wegen ihrer Forderung vor den
ordentlichen Gerichten Klage erhoben oder den Erlaß eines Mahnbescheides
beantragt hat oder

2. die Deutsche Bundespost TELEKOM mit der Klage rechtskräftig
abgewiesen worden ist.

Die Vollstreckung kann fortgesetzt werden, sobald ein vollstreckbarer Titel
im Sinne der Zivilprozeßordnung vorliegt.

(4) Die Entgeltforderungen der Deutschen Bundespost TELEKOM für andere als
die in Absatz 2 genannten Leistungen können durch die Deutsche Bundespost
TELEKOM beigetrieben werden, sofern ein vollstreckbarer Titel im Sinne der
Zivilprozeßordnung vorliegt.

§ 10

(1) Vorbehaltlich der durch Bundesgesetz festgestellten Ausnahmen ist jeder,
der eine für den öffentlichen Verkehr bestimmte Fernmeldeanlage betreibt,
beaufsichtigt, bedient oder sonst bei ihrem Betrieb tätig ist, zur Wahrung
des Fernmeldegeheimnisses verpflichtet. Unter dem Schutz des
Fernmeldegeheimnisses stehen auch die Mitteilungen, die auf den für den
öffentlichen Verkehr bestimmten Funkanlagen befördert oder zur Beförderung
auf ihnen aufgegeben worden sind. Der Schutz erstreckt sich auch auf die
näheren Umstände des Fernmeldeverkehrs, insbesondere darauf, ob und zwischen
welchen Personen ein Fernmeldeverkehr stattgefunden hat.

(2) (weggefallen)

(3) Befindet sich die Fernmeldeanlage an Bord eines Fahrzeugs für Seefahrt
oder Luftfahrt, so besteht die Pflicht zur Wahrung des Geheimnisses nicht
gegenüber dem Führer des Fahrzeugs oder seinem Stellvertreter.

§ 11

Werden durch eine Funkanlage, die von anderen als Behörden betrieben wird,
Nachrichten empfangen, die von einer öffentlichen Zwecken dienenden
Fernmeldeanlage übermittelt werden und für die Funkanlage nicht bestimmt
sind, so dürfen der Inhalt der Nachrichten sowie die Tatsache ihres Empfangs
auch von Personen, für die eine Pflicht zur Geheimhaltung nicht schon nach §
10 besteht, anderen nicht mitgeteilt werden. Die Vorschrift des § 10 Abs. 3
gilt entsprechend.

§ 12

In strafgerichtlichen Untersuchungen kann der Richter und bei Gefahr im
Verzug auch die Staatsanwaltschaft Auskunft über den Fernmeldeverkehr
verlangen, wenn die Mitteilungen an den Beschuldigten gerichtet waren oder
wenn Tatsachen vorliegen, aus denen zu schließen ist, daß die Mitteilungen
von dem Beschuldigten herrührten oder für ihn bestimmt waren und daß die
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Auskunft für die Untersuchung Bedeutung hat.

§ 13

Die Vorschriften über die Beschlagnahme von Telegrammen bei der Deutschen
Bundespost TELEKOM gelten entsprechend für Telegramme im Gewahrsam einer
nicht der Deutschen Bundespost TELEKOM gehörenden deutschen
Telegrafenanstalt, die mit der Deutschen Bundespost TELEKOM unmittelbar oder
durch Vermittlung eines Dritten über beförderte Telegramme abrechnet. Das
gleiche gilt für Telegramme im Gewahrsam des Dritten, der die Abrechnung
vermittelt.

§ 14

(1) Der Führer eines deutschen Fahrzeugs für Seefahrt oder Luftfahrt kann
aus wichtigen Gründen der Führung des Fahrzeugs von den Personen, die eine
auf dem Fahrzeug befindliche Funkanlage bedienen oder beaufsichtigen,
verlangen, daß Nachrichten aufgenommen und ihm mitgeteilt werden, die nicht
für die Funkanlage bestimmt sind. Das gilt auch für seinen Stellvertreter,
solange er die Führung des Fahrzeugs hat oder vom Führer mit der Ausübung
der im Satz 1 bezeichneten Befugnisse betraut ist. Die Aufnahme und
Mitteilung kann nicht mit der Begründung verweigert werden, daß ein
wichtiger Grund der Führung des Fahrzeugs nicht vorliege.

(2) Der Führer des Fahrzeugs und sein Stellvertreter, solange dieser die
Führung hat, sind befugt, Nachrichten, die von einer auf dem Fahrzeug
befindlichen Funkanlage empfangen oder abgesandt werden, Dritten
mitzuteilen, soweit die Nachrichten erkennen lassen, daß einem Fahrzeug oder
Menschenleben Gefahr droht, und soweit die Mitteilung geschieht, um die
Gefahr abzuwenden.

§ 14a

(1) Beim Erbringen von Telekommunikationsdienstleistungen dürfen
Nachrichteninhalte nur aufgezeichnet, Dritten zugänglich gemacht oder sonst
verarbeitet werden, soweit dies Gegenstand oder aus verarbeitungstechnischen
Gründen Bestandteil der Dienstleistung ist.

(2) Die Bundesregierung erläßt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten der am
Fernmeldeverkehr Beteiligten für Unternehmen, die nach § 1 Abs. 4 oder auf
Grund einer Verleihung nach § 2 Telekommunikationsdienstleistungen
erbringen. Die Vorschriften haben dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit,
insbesondere der Beschränkung der Erhebung und Verarbeitung auf das
Erforderliche, sowie dem Grundsatz der Zweckbindung Rechnung zu tragen.
Dabei sind die berechtigten Interessen der Unternehmen und der Betroffenen
zu berücksichtigen. In diesem Rahmen sind insbesondere Vorschriften zu
erlassen, soweit zur Sicherung der Richtigkeit des Leistungsentgelts, zur
Störungsbeseitigung oder zur Verhinderung mißbräuchlicher Verwendung von
Telekommunikationseinrichtungen der Unternehmen personenbezogene Daten
erhoben und verarbeitet oder soweit nach Absatz 1 Nachrichteninhalte
verarbeitet werden.
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§ 15

(1) Wer entgegen den Vorschriften dieses Gesetzes eine Fernmeldeanlage
errichtet oder betreibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder
mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar.

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird
bestraft, wer

a) (weggefallen)

b) nach Fortfall der Verleihung die zur Beseitigung der Anlage
getroffenen Anordnungen der Deutschen Bundespost TELEKOM innerhalb der
von ihr bestimmten Frist nicht befolgt,

c) entgegen § 5a Abs. 1 ohne Befugnis die tatsächliche Gewalt über
Sendeanlagen ausübt,

d) entgegen § 5d Abs. 1 Satz 1 eine Sendeanlage einem anderen überläßt
oder

e) entgegen § 5e Abs. 1 dort bezeichnete Sendeanlagen herstellt,
vertreibt, einführt oder sonst in den Geltungsbereich dieses Gesetzes
verbringt.

(3) Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr oder Geldstrafe. Die Tat wird nur auf Antrag des Bundesministers
für Post und Telekommunikation oder der von ihm hierzu ermächtigten Behörden
verfolgt.

§§ 16 u. 17

(weggefallen)

§ 18

Wer entgegen der in § 11 bezeichneten Pflicht zur Geheimhaltung den Inhalt
von Nachrichten oder die Tatsache ihres Empfangs einem anderen mitteilt,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 19

(1) Wer absichtlich den Betrieb einer öffentlichen Zwecken dienenden
Funkanlage dadurch verhindert oder stört, daß er elektrische Energie
verwendet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft.

(2) Wer absichtlich den Betrieb einer sonstigen Funkanlage dadurch
verhindert oder stört, daß er elektrische Energie verwendet oder für die
Anlage bestimmte elektrische Energie entzieht, wird mit Freiheitsstrafe bis
zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Die Tat wird nur auf Antrag
verfolgt.
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§ 19a

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 1a Abs. 1 Satz 1 oder § 26 eine Anzeige nicht, nicht
richtig, nicht schriftlich oder nicht fristgerecht erstattet,

2. entgegen § 5c Abs. 1 öffentlich oder in Mitteilungen, die für einen
größeren Personenkreis bestimmt sind, mit dem dort bezeichneten Hinweis
wirbt oder entgegen § 5c Abs. 2 in Anzeigen oder Werbeschriften
Sendeanlagen anbietet, ohne auf das Erfordernis der Verleihung
hinzuweisen oder ohne Name und Anschrift des Anbieters anzugeben, oder

3. die Überwachung von Fernmeldeanlagen (§ 6) verhindert oder stört oder
eine in Ausübung der Überwachung verlangte Auskunft nicht, nicht richtig
oder nicht fristgerecht erteilt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zehntausend
Deutsche Mark geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten ist der Bundesminister für Post und Telekommunikation.
§ 36 Abs. 3 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten gilt entsprechend.

§ 20

Fernmeldeanlagen, auf die sich eine Straftat nach § 15 bezieht, können
eingezogen werden.

§ 21

(1) Für die Durchsuchung der Wohnung, der Geschäftsräume und des befriedeten
Besitztums sind die Vorschriften der Strafprozeßordnung maßgebend; die
Durchsuchung ist zur Nachtzeit zulässig, wenn sich in den Räumen oder auf
dem Besitztum eine Funkanlage befindet und der begründete Verdacht besteht,
daß bei ihrer Errichtung oder ihrem Betrieb eine Straftat nach § 15 begangen
wird oder begangen worden ist.

(2) Beauftragte der Deutschen Bundespost TELEKOM sind berechtigt, sich an
Durchsuchungen zu beteiligen, die zur Verfolgung einer Straftat nach § 15
vorgenommen werden.

§ 22

(1) Die Polizei hat unbefugt errichtete, geänderte oder unbefugt betriebene
Fernmeldeanlagen außer Betrieb zu setzen oder zu beseitigen. Einer
vorherigen Androhung bedarf es nicht. Im übrigen gelten für die Anwendung
polizeilicher Zwangsmittel sowie für die Rechtsmittel gegen sie die
Vorschriften der Landesgesetzgebung. Wird die Verleihung des Rechts zur
Errichtung, Änderung oder zum Betrieb der Anlage nachträglich beantragt, so
kann die Polizei mit Einwilligung der Deutschen Bundespost TELEKOM bis zur
Entscheidung über den Antrag auf Verleihung davon absehen, die Anlagen außer
Betrieb zu setzen oder zu beseitigen.
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(2) Die Polizei kann alle oder einzelne Teile einer Anlage, solange sie nach
Absatz 1 außer Betrieb gesetzt oder beseitigt ist, in amtliche Verwahrung
nehmen oder sonst sicherstellen. Die Vorschriften der Strafprozeßordnung
über die Beschlagnahme sowie § 20 dieses Gesetzes bleiben unberührt.

(3) Eine Anlage kann nach den Vorschriften der Absätze 1 und 2 auch dann
außer Betrieb gesetzt oder beseitigt werden, wenn nach Fortfall der
Verleihung die zu ihrer Beseitigung getroffenen Anordnungen der Deutschen
Bundespost TELEKOM innerhalb der von ihr bestimmten Frist nicht befolgt
werden.

§ 23

Elektrische Anlagen sind, wenn eine Störung des Betriebs der einen Leitung
durch die andere eingetreten oder zu befürchten ist, auf Kosten desjenigen
Teiles, der durch eine spätere Anlage oder durch eine später eintretende
Änderung seiner bestehenden Anlage diese Störung oder die Gefahr derselben
veranlaßt, nach Möglichkeit so auszuführen, daß sie sich nicht störend
beeinflussen.

§ 24

Die auf Grund der vorstehenden Vorschrift entstehenden Streitigkeiten
gehören vor die ordentlichen Gerichte.

§ 25

Das ausschließliche Recht des Bundes, einfache Endeinrichtungen des
Telefondienstes zu errichten und zu betreiben, bleibt bis zum 1. Juli 1990
bestehen.

§ 26

Betreiber von Fernmeldeanlagen, die Telekommunikationsdienstleistungen gemäß
§ 1 Abs. 4 für andere am 1. Juli 1989 erbringen, müssen den Betrieb bis zum
1. Januar 1990 beim Bundesminister für Post und Telekommunikation
schriftlich anzeigen.
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